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Nr. 58 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Verordnung über die Festlegung von Mindesterfordernissen für Veranstaltungen,
Veranstaltungsstätten, Veranstaltungseinrichtungen und -mittel sowie die von ihnen ausgehenden Einwirkungen geändert wird

Nr. 58

V e r o r d n u n g

der Oö. Landesregierung, mit der die Verordnung über die Festlegung von Mindesterfordernissen
für Veranstaltungen, Veranstaltungsstätten, Veranstaltungseinrichtungen und -mittel sowie die von

ihnen ausgehenden Einwirkungen geändert wird

Auf Grund des § 4 Abs. 3 des Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetzes, LGBl. Nr. 78/2007, wird verordnet:

Artikel I

Die Oö. Veranstaltungssicherheitsverordnung - VSVO, LGBl. Nr. 25/2008, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Z. 5 lit. b lautet:
"b) Bei einer Reihenbestuhlung mit Sesseln für mehr als 120 Besucher müssen alle Sessel innerhalb der je-

weiligen Reihe fest untereinander verbunden sein, wobei kein Sitzplatz durch mehr als 10 Sitze vom
nächsten Fluchtweg entfernt sein darf. Ein Abweichen von der Höchstentfernung von 10 Sitzplätzen bis
zum nächsten Fluchtweg ist nur zulässig, wenn nach Durchführung einer Fluchtweganalyse (Fluchtwegsi-
mulationsberechnung) durch einen Sachverständigen mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung si-
chergestellt ist, dass die Besucher der Veranstaltung im Notfall den Veranstaltungsraum innerhalb der vom
Sachverständigen als ausreichend erachteten Zeitspanne verlassen und einen gesicherten Bereich errei-
chen können. Die freie Durchgangsbreite zwischen den Sitzreihen muss mindestens 50 cm betragen. Auf
nach früheren veranstaltungsgesetzlichen oder kinogesetzlichen Rechtsvorschriften in Veranstaltungsstät-
ten mit fest installierten Reihenbestuhlungsanlagen bewilligte Sitzreihenabstände ist Rücksicht zu nehmen;
jedenfalls darf eine freie Durchgangsbreite von 40 cm nicht unterschritten werden. Bei normgerechten mo-
bilen Tribünenanlagen muss die freie Durchgangsbreite mindestens 40 cm betragen."

2. § 2 Z. 6 lautet:
"6. Ordnerdienst: Pro 100 erwarteter Veranstaltungsbesucher ist mindestens eine geeignete und mit den

Ordneraufgaben unterwiesene Person mit den Ordnerdiensten zu  betrauen, sofern in entsprechenden
Veranstaltungsbescheiden nicht ausdrücklich anderes vorgeschrieben wird. Als Ordner gelten alle Perso-
nen (z.B. Parkplatzeinweiser, Kartenkontrollore, Platzanweiser, haus- oder veranstaltereigene Ordner,
Haustechniker, Securities und ausschließlich für die Veranstaltungsüberwachung abgestellte Exekutivor-
gane), die eine ordnende Funktion bei der Durchführung der Veranstaltung inne haben."

3. § 4 Z. 2 lautet:
"2. Garderoben: Bei Veranstaltungen, bei denen auf Grund der Art und der Jahreszeit die Abgabe von Ober-

bekleidung, Schirmen und dgl. erwartet werden muss, müssen für die erwartete Anzahl der Veranstal-
tungsbesucher ausreichende Garderobenablagen zur Verfügung stehen."
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4. § 6 Z. 3 lautet:
"3. Schutzstreifen: Das Aufstellen bzw. der Aufbau Fliegender Bauten im Schutzstreifen (je 6 m links und

rechts auf Erdniveau) unterhalb von Hochspannungsfreileitungen ist verboten."

5. § 7 Z. 1 lautet:
"1. Lärmschutz: Für Veranstaltungen mit Musikanlagen (Indoor und Outdoor) ist die Lärmschutzrichtlinie des

Umweltbundesamtes M-122, Band 122 aus dem Jahr 2000, verbindlich zu befolgen. Bei im öffentlichen In-
teresse durchgeführten Veranstaltungen können vertretbare Überschreitungen der in den Tabellen bezüg-
lich der Beeinträchtigung der Nachbarschaft festgelegten Dezibelbelastungen zugelassen werden, wenn
gleichzeitig Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben werden (z.B. Schallabstrahlrichtung, Veranstaltungs-
zeit), die die Beeinträchtigung der Nachbarschaft möglichst gering halten."

6. § 8 Z. 5 lautet:
"5. Flüssiggas: Die Aufstellung und Verwendung von Flüssiggasflaschen und dazugehörigen Gasgeräten ist

nur dann zulässig, wenn ein Schutzkreis von mindestens 5 m zu den Veranstaltungsbesuchern eingehal-
ten werden kann."

7. § 9 Z. 1 lit. b lautet:
"b) muss eine im Mindestausmaß von 6 Stunden in Erste-Hilfe unterwiesene Person zur Verfügung stehen;

bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern hat die in Erste-Hilfe ausgebildete Person eine mindes-
tens 16-stündige Erste-Hilfe-Grundausbildung nachzuweisen. Dieser Nachweis darf nicht älter als 5 Jahre
sein und muss von einer dazu befähigten und befugten Organisation ausgestellt worden sein. Diese Per-
son darf nicht gleichzeitig auch für andere Aufgaben (wie Ordner-, Brand(sicherheits)-, Billeteurdienste)
herangezogen werden."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in
Kraft.

Für die Oö. Landesregierung:
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